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Aktiengesetz 

(Auszug der Bestimmungen, auf die im PSG verwiesen wird) 

 
§ 15. Wesen des Konzerns und des 

Konzernunternehmens 
 
  (1) Sind rechtlich selbständige Unternehmen zu 
wirtschaftlichen Zwecken unter einheitlicher Leitung 
zusammengefaßt, so bilden sie einen Konzern; die 
einzelnen Unternehmen sind Konzernunternehmen. 
  (2) Steht ein rechtlich selbständiges Unternehmen auf 
Grund von Beteiligungen oder sonst unmittelbar oder 
mittelbar unter dem beherrschenden Einfluß eines 
anderen Unternehmens, so gelten das herrschende und 
das abhängige Unternehmen zusammen als Konzern und 
einzeln als Konzernunternehmen. 
 
Stammfassung (BGBl 1965/98) 
 
 
§ 27. Meinungsverschiedenheiten zwischen Gründern 

und Gründungsprüfern. Auslagen und Entlohnung 
der Gründungsprüfer 

 
  (1) Die Gründer sind verpflichtet, den Prüfern alle für 
die sorgfältige Erfüllung ihrer Prüfungspflicht 
erforderlichen Aufklärungen und Nachweise zu geben. 
Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den Gründern 
und den Gründungsprüfern über den Umfang der von 
den Gründern zu gewährenden Aufklärungen und 
Nachweise entscheidet das Gericht; die Entscheidung ist 
unanfechtbar. Solange sich die Gründer weigern, der 
Entscheidung nachzukommen, wird der Prüfungsbericht 
nicht erstattet. 
  (2) Die Gründungsprüfer haben Anspruch auf Ersatz 
der notwendigen baren Auslagen und auf angemessene 
Entlohnung für ihre Mühewaltung. Diese Beträge 
bestimmt das Gericht unter Bedachtnahme auf die 
Honorarordnung(§ 17 Abs. 2 des Wirtschaftstreuhänder-
Kammergesetzes, BGBl. Nr. 20/1948); gegen die 
Bestimmung kann Rekurs ergriffen werden, gegen die 
Entscheidung des Gerichts zweiter Instanz ist der Rekurs 
ausgeschlossen. 
 
Stammfassung (BGBl 1965/98) 
 
 

§ 94. Einberufung des Aufsichtsrats 
 
  (1) Jedes Aufsichtsratsmitglied oder der Vorstand kann 
unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen, daß 
der Vorsitzende des Aufsichtsrats unverzüglich den 

Aufsichtsrat einberuft. Die Sitzung muß binnen zwei 
Wochen nach der Einberufung stattfinden. 
  (2) Wird einem von mindestens zwei 
Aufsichtsratsmitgliedern oder vom Vorstand geäußerten 
Verlangen nicht entsprochen, so können die Antragsteller 
unter Mitteilung des Sachverhalts selbst den Aufsichtsrat 
einberufen. 
  (3) Der Aufsichtsrat muß mindestens viermal im 
Geschäftsjahr eine Sitzung abhalten. Die Sitzungen 
haben vierteljährlich stattzufinden. 
 
Gesetzestext idF BGBl I 1997/114 
 
 

§ 95. Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrats 
 
  (1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung zu 
überwachen. 
  (2) Der Aufsichtsrat kann vom Vorstand jederzeit einen 
Bericht über die Angelegenheiten der Gesellschaft 
einschließlich ihrer Beziehungen zu einem 
Konzernunternehmen verlangen. Auch ein einzelnes 
Mitglied kann einen Bericht, jedoch nur an den 
Aufsichtsrat als solchen, verlangen; lehnt der Vorstand 
die Berichterstattung ab, so kann der Bericht nur dann 
verlangt werden, wenn ein anderes Aufsichtsratsmitglied 
das Verlangen unterstützt. Der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats kann einen Bericht auch ohne 
Unterstützung eines anderen Aufsichtsratsmitglieds 
verlangen. 
  (3) Der Aufsichtsrat kann die Bücher und Schriften der 
Gesellschaft sowie die Vermögensgegenstände, 
namentlich die Gesellschaftskasse und die Bestände an 
Wertpapieren und Waren, einsehen und prüfen, er kann 
damit auch einzelne Mitglieder oder für bestimmte 
Aufgaben besondere Sachverständige beauftragen. 
  (4) Der Aufsichtsrat hat eine Hauptversammlung 
einzuberufen, wenn das Wohl der Gesellschaft es 
erfordert. 
  (5) Maßnahmen der Geschäftsführung können dem 
Aufsichtsrat nicht übertragen werden. Folgende 
Geschäfte sollen jedoch nur mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats vorgenommen werden: 
  1. der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen 
(§ 228 HGB) sowie der Erwerb, die Veräußerung und die 
Stillegung von Unternehmen und Betrieben; 
  2. der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von 
Liegenschaften; 
  3. die Errichtung und die Schließung von 
Zweigniederlassungen; 
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  4. Investitionen, die bestimmte Anschaffungskosten im 
einzelnen und insgesamt in einem Geschäftsjahr 
übersteigen; 
  5. die Aufnahme von Anleihen, Darlehen und Krediten, 
die einen bestimmten Betrag im einzelnen und insgesamt 
in einem Geschäftsjahr übersteigen; 
  6. die Gewährung von Darlehen und Krediten, soweit 
sie nicht zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehört; 
  7. die Aufnahme und Aufgabe von Geschäftszweigen 
und Produktionsarten; 
  8. die Festlegung allgemeiner Grundsätze der 
Geschäftspolitik; 
  9. die Festlegung von Grundsätzen über die Gewährung 
von Gewinn- oder Umsatzbeteiligungen und 
Pensionszusagen an leitende Angestellte im Sinne des 
§ 80 Abs. 1; 
 10. die Einräumung von Optionen auf Aktien der 
Gesellschaft an Arbeitnehmer und leitende Angestellte 
der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen 
Unternehmens sowie an Mitglieder des Vorstands und 
des Aufsichtsrats von verbundenen Unternehmen; 
 11. die Erteilung der Prokura. 
Zu den in den Z 1 und 2 genannten Geschäften kann die 
Satzung oder der Aufsichtsrat Betragsgrenzen festsetzen, 
zu den in den Z 4, 5 und 6 genannten Geschäften haben 
die Satzung oder der Aufsichtsrat eine Betragsgrenze 
festzusetzen. Die Satzung oder der Aufsichtsrat kann 
auch anordnen, daß bestimmte Arten von Geschäften nur 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorgenommen werden 
sollen. 
  (6) Sollen Optionen, die mit eigenen Aktien oder mit 
Aktien von dritten nicht unter § 66 fallenden Personen 
bedient werden, Arbeitnehmern oder leitenden 
Angestellten der Gesellschaft oder eines mit ihr 
verbundenen Unternehmens eingeräumt werden, so hat 
der Vorstand, sollen sie Vorstandsmitgliedern der 
Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens 
eingeräumt werden, so hat der Aufsichtsrat spätestens 
zwei Wochen vor Zustandekommen des 
Aufsichtsratsbeschlusses einen Bericht gemäß § 159 
Abs. 2 Z 3 zu veröffentlichen. 
  (7) Die Aufsichtsratsmitglieder können ihre 
Obliegenheiten nicht durch andere ausüben lassen. Die 
Satzung kann aber zulassen, daß ein 
Aufsichtsratsmitglied ein anderes schriftlich mit seiner 
Vertretung bei einer einzelnen Sitzung betraut; ein so 
vertretenes Mitglied ist bei der Feststellung der 
Beschlußfähigkeit einer Sitzung (§ 92 Abs. 5) nicht 
mitzuzählen. Das Recht, den Vorsitz zu führen, kann 
nicht übertragen werden. 
 
Gesetzestext idF BGBl I 2001/42 
 
 

§ 213. Gläubigerschutz 
 

  (1) Das Vermögen darf nur verteilt werden, wenn ein 
Jahr seit dem Tag verstrichen ist, an dem der Aufruf der 
Gläubiger (§ 208) zum drittenmal veröffentlicht worden 
ist. 
  (2) Meldet sich ein bekannter Gläubiger nicht, so ist der 
geschuldete Betrag für ihn zu hinterlegen, wenn ein 
Recht zur Hinterlegung besteht. 
  (3) Kann eine Verbindlichkeit zurzeit nicht berichtigt 
werden oder ist sie streitig, so darf das Vermögen nur 
verteilt werden, wenn dem Gläubiger Sicherheit geleistet 
ist. 
 
Stammfassung (BGBl 1965/98) 


